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Geringwertige Fundsachen bis zu einem Wert von 2,-- € können dem Verlierer 
unentgeltlich zurückgegeben werden. 

 
(4) Es ist nicht möglich, über Betriebsfunk oder durch den Einsatz zusätzlichen 

Personals nach dem Fundgegenstand zu forschen. Wenn der Verlierer eine 
dringende Nachforschung glaubhaft macht und Wert auf eine sofortige Suche legt, 
so muss er die entstehenden Lohn- sowie Nebenkosten tragen. 

 
 
§ 14 Haftung 
 

(1) Das Verkehrsunternehmen haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes 
und für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach 
den allgemein geltenden Bestimmungen. Für Sachschäden haftet das 
Unternehmen gegenüber jeder beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag von 
1.000,- Euro; die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. 
 

(2) Das Verkehrsunternehmen haftet nicht bei Schäden, die von mitgeführten Sachen 
oder Tieren verursacht werden. 

 
 
§ 15 Ausschluss von Ersatzansprüchen 
 

(1) Abweichungen von Fahrplänen, insbesondere durch Verkehrsbehinderungen, 
Betriebsstörungen oder -unterbrechungen sowie Platzmangel begründen keine 
Ersatzansprüche; insoweit wird auch keine Gewähr für das Einhalten von 
Anschlüssen übernommen. 
 

(2) Das Verkehrsunternehmen übernimmt keine Haftung für Unrichtigkeiten im 
Fahrplan - mit Ausnahme der Fahrplanangaben an Haltestellen - und bei Ausfall 
von Fahrten, deren Ursache es nicht zu vertreten hat.  

 
 
§ 16   Fahrgastrechte - besondere Regelungen im Eisenbahnverkehr 
 

(1) Für Fahrten in Eisenbahnzügen sind Rechte und Pflichten der Fahrgäste aufgrund 
der Verordnung (EG) 1371/2007 sowie nach der Eisenbahn-Verkehrsordnung 
(EVO) auch für Inhaber für Fahrkarten nach diesem Verbundtarif abschließend in 
den Beförderungsbedingungen des oder der jeweiligen vertraglichen Beförderer 
geregelt. Darüber hinaus gelten die im Folgenden dargestellten besonderen 
Regelungen (Näheres hierzu unter www.diebefoerderer.de und 
www.fahrgastrechte.info). 

 
(2) Durch diese Regelung werden ausschließlich Fahrscheine nach dem 

Gemeinschaftstarif des bodo erfasst, die zur Eisenbahnfahrt genutzt werden. 
 

http://www.diebefoerderer.de/
http://www.fahrgastrechte.info/
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(3) Die Fahrgastrechte, die dem Fahrgast durch Verspätung erwachsen, werden nur 
wirksam, soweit die Ursache und Wirkung einer Verspätung im Bereich der 
tatsächlichen oder geplanten Eisenbahnbeförderung eingetreten ist. 

 
(4) Fahrpreisentschädigungen für relationsbezogene Fahrausweise für eine einfache 

Fahrt sowie eine Hin- und Rückfahrt mit einem Auszahlungsbetrag von unter 4,00 
Euro werden nicht ausbezahlt. 

 
(5) Das im Eisenbahnverkehr vorgesehene Recht, einen anderen, höherwertigeren 

als den vorgesehenen Zug zum Zielort zu wählen, gilt nicht für Nutzer von 
Ländertickets, Schönes-Wochenende-Tickets, Quer-durchs-Land-Tickets, 
KombiTickets, Sonderfahrausweisen und Tageskarten.  
 

(6) Ansprüche nach den eisenbahnrechtlichen Regelungen können direkt bei den 
betriebseigenen Verkaufsstellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen oder bei der 
Verbundgeschäftsstelle gestellt werden. Erstattungsvordrucke sind auch im 
Internet unter www.bodo.de abrufbar. 

 
(7) Im Übrigen gelten die besonderen Regelungen der Eisenbahnbeförderungs-

unternehmen (siehe Absatz 1). 
 
 
§ 17 Mobilitätsgarantie 
 

(1) Im Rahmen der Mobilitätsgarantie besteht für Inhaber von gemäß Abs. 2 
einbezogenen Fahrausweisen bei Verspätungen und Fahrtausfällen die 
Möglichkeit, auf ein Taxi umzusteigen und sich den Fahrpreis im Nachhinein 
erstatten zu lassen. Sie greift, wenn der Fahrgast vernünftigerweise davon 
ausgehen kann, dass er sein Fahrziel mit den zur Fahrt benutzten bodo-
Verkehrsmitteln um mehr als 30 Minuten später als im Fahrplan ausgewiesen 
erreichen wird, und er keine Möglichkeit hat, andere das Fahrziel erreichende bodo-
Verkehrsmittel zu nutzen. Maßgeblich ist der jeweils gültige Fahrplan unter 
Berücksichtigung der grundsätzlich vorgesehenen Zeitanteile für 
Umsteigebeziehungen (Fahrplanauskunft unter www.bodo.de). 
 

(2) Anspruchsberechtigt sind Inhaber von Stadtverkehrwochen-, Monats- und 
Abokarten für Jedermann sowie Personen mit Schwerbehindertenausweis inkl. 
Freifahrtberechtigung. Eine Erstattung kann pro Fahrt und Fahrausweis nur ein Mal 
geltend gemacht werden. Die Taxikosten werden bis zu 35 Euro ersetzt. 
 

(3) Der Fahrgast hat eine vom Taxiunternehmen ausgestellte Quittung zusammen mit 
dem ausgefüllten Erstattungsformular für die Mobilitätsgarantie, das z.B. unter 
www.bodo.de vorgehalten wird, innerhalb von zwei Wochen nach dem Vorfall bei 
der bodo-Geschäftsstelle oder einem bodo-Verkehrsunternehmen einzureichen 
(Ausschlussfrist). Die Erstattung erfolgt durch Banküberweisung. Eine 
Barauszahlung sowie eine Verrechnung beim Fahrausweiskauf sind nicht möglich. 
 

http://www.bodo.de/
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